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Ausfiihrungsgesetz zum Biirgerlichen Gesetzbuch

Inkrafttreten: 28.07.2015

Zuletzt geandert durch: zuletzt geandert durch Geschaftsverteilung des Senats vom
02.09.2025 (Brem.GBI. S. 674)

Fundstelle: Brem.GBI. 1899, 61

Gliederungsnummer: 400-a-1

Der Senat verordnet im Einverstandnis mit der Birgersehaft:

Erster Abschnitt
Vorschriften zum allgemeinen Teil

g1

FulRnoten

1) uberholte Ubergangsbestimmung

§2

Die Verleihung der Rechtsfahigkeit an einen Verein, dessen Zweck auf einen
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gerichtet ist, und die Genehmigung einer Anderung in
der Satzung eines solchen Vereins steht dem Senator fiir Inneres zu.

§3

Zustandig fur den Einspruch gegen die Eintragung eines Vereins ist das Stadt- und

Polizeiamt?, firr die Entscheidung, durch welche einem rechtsfahigen Verein die
Rechtsfahigkeit entzogen wird, der Senator fiir Inneres.’)

4)

FuRnoten

2)  {iberholte Zusténdigkeiten ersetzt bzw. gestrichen
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3) Fassung gem. AusfiihrungsVO zum BGB v. 28.8.1941 S. 99; ,in erster Instanz” durch

Gv. 12.3.1957 S. 25 gegenstandslos

4} Abs. 2 gegenstandslos durch G v. 12.3.1957 S. 25

§4
(aufgehoben)
§5
(aufgehoben)
§6
(aufgehoben)
§7
(aufgehoben)
§ 8%
FuRnoten

9  auRer Kraft durch VO v. 8.8.1934 S{ 272

§9
(aufgehoben)
Zweiter Abschnitt
Vorschriften zum Rechte der Schuldverhaltnisse
§ 101
FuBnoten
10)  giberholt durch Ander. d. friiheren bremischen Gesetze
§ 111t
FuBnoten
11)
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aul3er Kraft durch 8§ 3 d. G Uber Zahlungen aus offentlichen Kassen v. 21.12.1938
RGBI. 1 1899

§12

Zustandige Behérde im Sinne des 8 525, Abs. 2, des Birgerlichen Gesetzbuches ist in
der Stadt Bremen das Stadt- und Polizeiamt?).

FuBBnoten
2)  {iberholte Zustandigkeiten ersetzt bzw. gestrichen
§13

Bei Wohnungsmieten, welche mit dem Schlusse eines Kalendervierteljahrs endigen,
beginnt die RAumungsfrist am letzten Tage des Mietverhaltnisses.mittags 12 Uhr und
endigt mit Beginn der Mittagsstunde des folgenden Tages. Ist. der folgende Tag ein
Sonntag oder allgemeiner Feiertag, so beginnt die R&umungsfrist am letzten Tage des
Mietverhaltnisses 8 Uhr morgens und endigt an demselben Tage 8 Uhr abends. Der
Vermieter oder derjenige, welcher die Wohnung,bezieht, ist von Beginn der RAumungsfrist
an zur Mitbenutzung der Wohnung berechtigt.

Féllt das Ende des Mietverhéltnisses auf ginen Sonntag oder einen allgemeinen Feiertag,
so tritt als letzter Tag des Mietverhéltnisses dernachstfolgende Werktag an seine Stelle.

_“12)

Der Senat kann die in Abs. 1 festgelegten Raumungsfristen im Verordnungswege fir

bestimmte Umzugstermine verlangern, wenn und soweit besondere Verhaltnisse es
13)

erfordern.

FuRnoten
12)  Abs. 3 iiberholt durch Zeitablauf
13)  Abs. 4 eingef. durch G v. 3.3.1932 S. 45
§ 1419
FuRnoten

1) auRer Kraft durch § 9 d. LotterieVO v. 6.3.1937 RGBI. | 283
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Dritter Abschnitt
Vorschriften zum Sachenrecht

§ 15142

FuRnoten

143) aufgeh. durch § 8 Nr. 5d. G. v. 19.3.1963 S. 51
§ 15a1%

Rechte auf Austibung der Binnenfischerei an den im bremischen Staatsgebiet belegenen,
nicht geschlossenen Gewassern bedirfen zu ihrer Wirksamkeit'gegeniber dem
offentlichen Glauben des Grundbuchs nicht der Eintragung in‘das Grundbuch. Sie werden
nur auf Antrag des Berechtigten oder des Grundstickseigentumers in das Grundbuch
eingetragen.

FuBnoten
15)  eingef. durch G v. 12.4.1938 S. 69
§ 16

Zur Ubertragung des Eigentums an einem Grundstiick, das im Grundbuche nicht

eingetragen ist und nach den Vorschriften des § 90 der Grundbuchordnung®) und der
hierzu erlassenen Ausfiihrungsverschrift auch nach der Ubertragung nicht eingetragen zu

werden braucht, ist erforderlich.und'geniigend, dafl3 das Grundstiick im Flurbuch auf den
Namen des Erwerbers umgeschrieben'wird.

Die Umschreibung erfolgtauf Anardnung des Amtsgerichts, sobald der Verauf3erer und der
Erwerber sie beantragen.

FuBBnoten
16) jetzt § 3 d. Grundbuchordnung
§17

Die zur Ubertragung des Eigentums an einem Grundstiicke sowie zur Bestellung oder
Ubertragung eines Erbbaurechts erforderliche Einigung des VerauRerers und des
Erwerbers kann bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile aul3er vor dem Grundbuchamt
auch vor einem Bremischen Notar erklart werden.”)

Seite 4 von 14



Der Notar ist verpflichtet, die Urschrift oder eine Ausfertigung der Erklarung unverziglich
bei dem Grundbuchamt mit dem Antrage auf Eintragung einzureichen.

FuRnoten
17) jetzt § 925 BGBIi. d. F. v. 5.3.1953 BGBI. | 33
§18

Der gleichzeitigen Anwesenheit beider Teile bei der Auflassung eines Grundstiicks bedarf
es nicht, wenn das Grundstiick durch ein Gericht oder einen Bremischen Notar versteigert
worden ist und die Auflassung noch in dem Versteigerungstermin stattfindet.

§§ 19 bis 2218

FuRnoten
18)  gestrichen durch G v. 12.4.1938 S. 69
§23

(aufgehoben)

8§24

Werden zwei Grundstiicke durch eine Mauer.geschieden, zu deren Benutzung die
Eigentiimer der Grundsticke gemeinschaftlich berechtigt sind, so kann der Eigentiimer
des einen Grundstiicks dem Eigentiimer des benachbarten Grundstiicks nicht verbieten,
die Mauer ihrer ganzen Dicke nach.zuerhdhen, wenn ihm nachgewiesen wird, daf? durch
die Erhéhung die Mauer nicht'gefahrdet wird.

Der Eigentimer des Grundstticks, von dem aus die Erhéhung erfolgt ist, hat den
Mehraufwand, den die Unterhaltung der Mauer infolge der Erhéhung verursacht, so lange
zu tragen, als der Aufbau nicht auch von dem Eigentiimer des benachbarten Grundstticks
ganz oder teilweise benutzt wird. Er kann dem Eigentiimer des benachbarten Grundstticks
die Benutzung des Aufbaus verbieten, bis ihm fur die Halfte oder, wenn nur ein Teil des
Aufbaus benutzt werden soll, fir den entsprechenden Teil der Baukosten Ersatz geleistet
wird.

Wird die Mauer zum Zweck der Erhdhung verstarkt, so ist die Verstarkung auf dem
Grundstiick anzubringen, dessen Eigentimer die Erh6hung unternimmt. Will der
Eigentimer des benachbarten Grundstiicks den Aufbau benutzen, so erhdht sich der nach
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Absatz 2 von ihm zu ersetzende Betrag um den entsprechenden Teil der Baukosten der
Verstarkung und des Wertes der zu der Verstarkung verwendeten Grundflache.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, finden diese Vorschriften auch dann Anwendung,
wenn eine Mauer der bezeichneten Art schon vor dem Inkrafttreten des Birgerlichen
Gesetzbuches erhoht worden ist, es sei denn, dal3 die Vergitung fur die Benutzung des
Aufbaus seitens des Eigentimers des benachbarten Grundstticks schon vor diesem
Zeitpunkt fallig geworden ist.

) § 24a
Uberbauung von Grundstiicksgrenzen

(1) Bei Gebauden, die nach baurechtlichen Vorschriften zulassigerweise an eine
Grundsticksgrenze gebaut wurden, hat der Eigentimer des Nachbargrundstticks zu
dulden, dass nachtragliche Warmedammungen der Aul3enwé@nde sowie in deren Folge
sonstige untergeordnete Bauteile auf sein Grundstlck Ubergreifen, soweit diese
baurechtlich zulassig oder zugelassen sind und die Nutzung seines Grundstlicks nicht
oder nur geringfligig beeintrachtigen.

(2) Kann die Geringflugigkeit durch bauliche FolgemaRnahmen auf dem
Nachbargrundstiick erreicht werden, so hat der die Ubergreifenden Bauteile planende
Grundstickseigentimer diese auf seine Kasten durchzufiihren und der Eigentiimer des
Nachbargrundstiicks auch diese zu dulden.

(3) Der Eigentumer der Ubergreifenden Bauteile hat diese auf seine Kosten zu &ndern
oder, soweit erforderlich, zu entfernen, sobald und soweit der Eigentiimer des
Nachbargrundstiicks durch diese ber der beabsichtigten Realisierung einer baurechtlich
zulassigen oder zugelassenen baulichen Anlage oder Nutzungsanderung mehr als nur
geringfugig beeintrachtigt wird.

§25

Steht zur Zeit des Inkrafttretens des Birgerlichen Gesetzbuches ein Grundstiick, das nach
seiner Lage oder Einrichtung bestimmten wirtschaftlichen Zwecken anderer Grundstticke
zu dienen bestimmt ist, im Miteigentum der jeweiligen Eigentiimer dieser Grundstiicke, so
gilt es, soweit nichts anderes vereinbart ist, als zu deren Gunsten mit einer Dienstbarkeit
des Inhalts belastet, dal3 sie es zu jenen Zwecken benutzen durfen.

§ 26

Mit einer Reallast kann ein Grundstiick durch Rechtsgeschéft in Zukunft nur far
wiederkehrende Leistungen belastet werden, zu denen sich der Eigentiimer des
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Grundstucks langstens auf Lebenszeit des Berechtigten verpflichtet (Altenteil,
Leibgedinge).

Zu Gunsten einer juristischen Person kann als Reallast nur das Recht auf die regelmafig
wiederkehrende Leistung einer festbestimmten Geldrente bestellt werden. Neu bestellte
Reallasten dieser Art, deren Dauer unbestimmt ist oder den Zeitraum von hundert Jahren
ubersteigt, kbnnen von dem Eigentimer des belasteten Grundstticks unter Beobachtung
einer Kundigungsfrist von sechs Monaten mit dem zwanzigfachen Betrage der jahrlichen
Geldrente abgel6st werden. Eine Vereinbarung, durch die das Kiindigungsrecht
ausgeschlossen oder erschwert oder eine hohere Abldsungssumme festgesetzt wird, hat

gegenuber dem kinftigen Erwerber des belasteten Grundstlcks keine rechtliche Wirkung.
21)

Zu Gunsten des bremischen Staates und des Deutschen Reiches konnen auch andere
22)

Reallasten bestellt werden.

FuRnoten
2_1) Abs. 2i.d. F. v.29.11.1903 S. 123

22)  Abs. 3 eingef. durch G v. 29.12.1917 S. 349, geéndert durch G v. 23.10.1927 S. 291
8§ 27

Steht bei Landstellen mit der Ubernahime eines Grundstiickes ein Altenteilsvertrag oder
steht bei landlichen Besitzungen;welche.dem Anerbenrecht unterliegen, mit der
Ubernahme des Grundstiicks eine Abfindungspflicht des Anerben in Verbindung, so ist der
Ubernehmer des Grundstiicks verpflichtet, die Anspriiche der Altenteiler oder der
Stellabfindlinge in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Abweichende Vereinbarungen sind zulassig.

§28

Zustandige Behdrde im Sinne der 88 965 bis 967 und 973 bis 976 des Burgerlichen
Gesetzbuches ist die Ortspolizeibehdrde.

Der Senator flr Inneres wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren der
Fundbehorde bei der Behandlung der Fundsachen naher zu regeln.
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§29

Fur die Aufnahme des nach 8§ 1035 des Birgerlichen Gesetzbuchs erforderlichen
Verzeichnisses sind innerhalb der Grenzen ihrer drtlichen Zustandigkeit auf3er den
Notaren auch die Gerichtsvollzieher zustandig.

§ 302%)
FuRnoten

23)  iberholt durch §§ 76 bis 81 d. G {iber Rechte an eingetragenen Schiffen u.
Schiffsbauwerken v. 15.11.1940 RGBI. | 1499

§§ 31 und 3224
FuRnoten
24)  {iberholt durch Anlegung des Grundbuches
§§ 332% und 3425
FuRnoten

25) 8§ 33 bis 44 neu gefalt durch G v. 2.7.1921 S. 217
26)  §§ 33 u. 34 aufgeh. durch Art. | d.G v. 28.6.1923 S. 395

§§ 35 und 3624

FuRnoten

24) - {iberholt durch Anlegung des Grundbuches
§37%°)

Rechte an einem Grundstiick und Rechte an diesen Rechten, welche beim Beginn der fur
l) geltenden Frist bestehen, namentlich Eigentumsrechte,
Reallasten und Handfestenrechte, die auf einem meierrechtlichen oder ahnlichen
Verhaltnisse beruhenden Lasten, sowie bei Landstellen die Vorzugsrechte der Altenteiler
und Abfindungsberechtigten erléschen, wenn sie nicht spatestens bis zum Ablauf der
Abkundigungsfrist von dem Eigentimer des Grundstiicks oder dem Berechtigten bei dem

fur die Anlegung des Grundbuchs zustadndigen Amtsgericht angemeldet werden.

die allgemeine Abkiindigung?

Der im Absatz 1 bezeichnete Rechtsnachteil trifft nicht
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1)

2)

3)

4)

5)

solche Rechte, welche auch nach Anlegung des Grundbuchs zur Erhaltung ihrer
Wirksamkeit gegentber dem offentlichen Glauben des Grundbuchs der Eintragung in
das Grundbuch nicht bedirfen,

solche Rechte, deren Vorhandensein aus der letzten vor dem 1. Oktober 1905
erteilten Eigentumsurkunde (Lassung, Zuschlagsprotokoll, Uberweisungsprotokoll)
des Grundstucks hervorgeht,

solche Rechte, welche in GeméRheit des Gesetzes vom 6. Juni 1905, betreffend die
Dienstbarkeiten und andere Rechte an solchen Grundstiicken, fir die das Grundbuch
noch nicht als angelegt anzusehen ist (Gesetzbl. S. 83) in die Grundakte oder in
Gemalheit des Gesetzes vom 24. Juni 1909, betreffend Erbbaurechte an solchen
Grundsticken, fur die das Grundbuch noch nicht als angelegtanzusehen ist
(Gesetzbl. S. 164) in das Grundstuicksblatt oder auf Grund.des Gesetzes vom 28.
Juni 1923, betreffend die Voranlegung des Grundbuchs, in‘'das Grundaktenformular
28) eingetragen sind,

diejenigen handfestarischen Forderungen; welche nach der Vorschrift der 88 34, 94
ff. der Erbe- und Handfestenordnung zur Erhaltung ihrer Wirksamkeit der Anmeldung
zum Angabeprotokoll nicht bedurfen,

Uberwegungsrechte an Grundstiicken, die als Interessentenwege in das nach
MalRgabe der Wegeordnung geflhrte und rechtskraftig bestatigte Wegeregister
aufgenommen sind.2_9)

Fur Grunddienstbarkeiten, welehe nicht nach den Vorschriften des zweiten Absatzes von
der Anmeldepflicht befreit sind, hatdie allgemeine Abklindigung nur zur Folge, dal sie
gegenuber dem offentlichen Glauben des Grundbuchs ihre Wirksamkeit verlieren, sofern
sie nicht bis zum Ablauf der fiir die allgemeine Abkindigung geltenden Frist angemeldet
werden.

FuRnoten

25)
27)
28)

29)

88 33 bis 44 neu gefal3t durch G v. 2.7.1921 S. 217
vgl. §19d. VOv. 19.12.1899 S. 303
Zusatz v. 28.6.1923 S. 395

Nr. 5 eingef. durch G v. 18.5.1935 S. 143
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§ 3824
FuBnoten
24)  iberholt durch Anlegung des Grundbuches
§39%)
FuBnoten
30) i, d.F v.25.9.1921 S. 415 {iberholt durch Anlegung d. Grundbuchs
§§ 40 bis 44%Y)
FuBnoten
1) gegenstandslos oder vollzogen
§§ 45 bis 52°2)
FuBnoten

32)  @berholt durch G tiber Rechte an eingetragenen Schiffen u. Schiffsbauwerken v.
15.11.1940 RGBI. | 1499 u. VO zur Durehfihrung d. G tber Rechte an eingetragenen
Schiffen u. Schiffsbauwerken v. 21.12:1940 RGBI. | 1609

Vierter Abschnitt
Vorschriften zum Familienrecht

§53%)

FuBnoten

33)  {berholt. Es gilt jetzt d, PersonenstandsG i. d. F. v. 8.8.1957 BGBI. | 1125
§ 53a3%)

FuRnoten

34)  eingef. durch G v. 26.4.1902 S. 75, iberholt durch § 29 Abs. 2 PersStG v. 8.8.1957
BGBI. | 1125
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§54

Die nach bisherigem Rechte durch Arrogation oder Adoption verbundenen Personen
konnen durch Vertrag bestimmen, dal fir das zwischen ihnen bestehende
Rechtsverhaltnis die fir die Wirkungen der Annahme an Kindesstatt geltenden
Vorschriften des Burgerlichen Gesetzbuches mal3gebend sein sollen.

Auf den Vertrag finden die fur die Annahme an Kindesstatt geltenden Vorschriften der 88

1741 Satz 2, 1750, 1751, 1753 bis 1755 des Birgerlichen Gesetzbuchess_s)
entsprechende Anwendung.

FuRnoten

35) . d.F v.18.8.1896 RGBI. 195

§ 5536

FuRnoten

36) Aufhebungsvorschrift
§ 56

Eine Hypothek, eine Grundschuld oder.eine Rentenschuld ist nur dann als sicher
anzusehen, wenn sie innerhalb der ersten Halfte des gemeinen Wertes (Verkehrswertes)
zu stehen kommt, der nach den Vorschriften des 7. Teiles des Bundesbaugesetzes

vom 23. Juni 1960 (BGBI. | S. 341) ermittelt worden ist.3_7)
Fur den Betrag einer Rentenschuld ist die Ablosungssumme malRgebend.

Auf Gebaude, welche nicht oder nicht in einem fir die Sicherheit der Belegung
ausreichenden Mal3e /gegen Feuersgefahr versichert sind, dirfen Mindelgelder nicht
belegt werden.

.28
FuRnoten

24) - {iberholt durch Anlegung des Grundbuches

37)  Abs.1i.d.F v.25.7.1938 S. 180, geandert auf Grund d. BBauG v. 23.6.1960 BGBI. |
341
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§ 57

Die Erklarung, dal3 eine im Bremischen Staatsgebiete ansassige offentliche Sparkasse zur
Anlegung von Miundelgeldern geeignet sei, steht dem Senate zu. Die Erklarung kann
zurickgenommen werden.

Die Erklarung und die Rucknahme ist durch die Gesetzsammlung zu veroffentlichen.
§ 58
(aufgehoben)
§ 59 und § 60°%)

FuBnoten

38) j.d.Fv.21.12.1912 S. 275 aufgeh. durch 8 30 Nr. 2d. G v. 22.10.1925 S. 225

§61%9)

FuBnoten

39)  aufgeh. durch Art. lll d. G v. 21.12.1912 S. 275. Neuer § 61 eingef. durch G v.
9.4.1913 S. 105, uberholt durch § 42/Abs. 1 d. ReichsG fur Jugendwohlfahrt v.
9.7.1922 RGBI. 1 633

Fiinfter Abschnitt
Vorschriften zum Erbrecht

§ 622°)
FuBnoten
40)  Anderungsvorschrift
§63

Zur Aufnahme des NachlaBBinventars und der in den 88 2121, 2215 und 2314 des
Burgerlichen Gesetzbuchs erwdhnten Verzeichnisse sind aul3er den Notaren auch die
Gerichtsvollzieher zustandig.

Eine Aufnahme des NachlaRinventars durch das Nachlal3gericht findet nicht statt.

Seite 12 von 14



§ 644
FuBnoten
41)  {iberholt durch § 37 TestG, jetzt §§ 2258a u. 2300 BGB
§ 65%2)
FuBnoten
42)  {iberholt durch §§ 2263a u. 2300a BGB i. d. F. v. 5.3.1953 BGBI. | 33
§ 66

Zustandige Behorde im Falle des § 2194 Satz 2 des Birgerlichen Gesetzbuches ist in der
Stadt Bremen das Stadt- und Polizeiamt?).

FuBBnoten
2)  uberholte Zustandigkeiten ersetzt bzw. gestrichen

Sechster Abschnitt
SchluBbestimmungen

§67+°)
FuRnoten
43)  Aufhebungsvorschrift

§ 68%4)
FuBnoten
44)  entbehrlich

§ 69%°)

FuBnoten
45) " nach Anlegung d. Grundbuchs durch Aufhebung d. angefilhrten Gesetze vollzogen
8§70

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Birgerlichen Gesetzbuch in Kraft.

Seite 13 von 14






	Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
	Erster AbschnittVorschriften zum allgemeinen Teil 
	§ 11)
	Fußnoten
	§ 2
	§ 3
	Fußnoten
	§ 4
	§ 5
	§ 6
	§ 7
	§ 89)
	Fußnoten
	§ 9

	Zweiter AbschnittVorschriften zum Rechte der Schuldverhältnisse 
	§ 1010)
	Fußnoten
	§ 1111)
	Fußnoten
	§ 12
	Fußnoten
	§ 13
	Fußnoten
	§ 1414)
	Fußnoten

	Dritter AbschnittVorschriften zum Sachenrecht
	§ 1514a)
	Fußnoten
	§ 15a15)
	Fußnoten
	§ 16
	Fußnoten
	§ 17
	Fußnoten
	§ 18
	§§ 19 bis 2218)
	Fußnoten
	§ 23
	§ 24
	§ 24aÜberbauung von Grundstücksgrenzen
	§ 25
	§ 26
	Fußnoten
	§ 27
	§ 28
	§ 29
	§ 3023)
	Fußnoten
	§§ 31 und 3224)
	Fußnoten
	§§ 3325) und 3426)
	Fußnoten
	§§ 35 und 3624)
	Fußnoten
	§ 3725)
	Fußnoten
	§ 3824)
	Fußnoten
	§ 3930)
	Fußnoten
	§§ 40 bis 4431)
	Fußnoten
	§§ 45 bis 5232)
	Fußnoten

	Vierter AbschnittVorschriften zum Familienrecht 
	§ 5333)
	Fußnoten
	§ 53a34)
	Fußnoten
	§ 54
	Fußnoten
	§ 5536)
	Fußnoten
	§ 56
	Fußnoten
	§ 57
	§ 58
	§ 59 und § 6038)
	Fußnoten
	§ 6139)
	Fußnoten

	Fünfter AbschnittVorschriften zum Erbrecht
	§ 6240)
	Fußnoten
	§ 63
	§ 6441)
	Fußnoten
	§ 6542)
	Fußnoten
	§ 66
	Fußnoten

	Sechster AbschnittSchlußbestimmungen
	§ 6743)
	Fußnoten
	§ 6844)
	Fußnoten
	§ 6945)
	Fußnoten
	§ 70



